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Gesetzliche Grundlagen

WHG

RVO

§ 78 Bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete
§ 78a Sonstige Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete

Ab 4.10.2021 vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet an der Ahr



Wasserrecht
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(4) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher 

Anlagen nach den  §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches untersagt. (…)

(5) Die zuständige Behörde kann abweichend von Absatz 4 Satz 1 die Errichtung oder Erweiterung 

einer baulichen Anlage im Einzelfall genehmigen, wenn

1. das Vorhaben

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 

verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch die Auswirkungen auf die 

Nachbarschaft zu berücksichtigen. (…)

§ 78 WHG Bauliche Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete



Quelle: Winfried Schreiber MKUEM

JA

Ausnahme vom wasserrechtlichen Bauverbot

Bestandsschutz

JA NEIN

Sanierung, Renovierung/
Instandsetzung

legal errichteter baulicher 
Anlagen

Errichtung eines neuen Gebäudes als 
Ersatz für ein bestehendes Gebäude

Indiz: Erfordernis Statische 
Neuberechnung 

Keine
wasserrechtliche 

Ausnahme 
erforderlich

Wasserrechtliche 
Ausnahme 

erforderlich

baugenehmigungsfreie 
Vorhaben und Vorhaben mit 
Freistellungsverfahren nach 

§ 67 Landesbauordnung 

baugenehmigungspflichtige 
Vorhaben

Bauherr holt 
Genehmigung bei 

SGD N ein

Baugenehmigungs-
behörde holt 

Genehmigung bei 
SGD N ein

Dringend 
Hochwasser-
angepasste 

Wiederherstellung

Lage im vorläufig 
festgesetzten ÜSG

NEIN

Keine
wasserrechtliche 

Ausnahme 
erforderlich

Rolle SGD : Wiederaufbau Private Gebäude
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Wasserrechtl. Prüfung



Beispiel ÜSG-Karte
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Quelle: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/9480/

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten, Wasserspiegellagen …
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Inhalt: 

• N.N. (MKUEM): „Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ 
• Prof. Jüpner "Hochwasserangepasstes Planen und Bauen - Übersicht, Einordnung, 

Strategien der Bauvorsorge, Stand der Technik, Informationsgrundlagen„
• Prof. Kathmann: "Praxis des hochwasserangepassten Bauens aus der Sicht eines 

Architekten" 
• Dipl.-Ing. (FH) Mark Bailey: "Praxisbeispiele aus ingenieurtechnischer Sicht"
• N.N.: "Haustechnik im hochwasserangepassten Bauen"

Angebot: Online Fortbildungsveranstaltung "Hochwasserangepasstes Bauen"
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ÜSG-Karten und RVO Ahr ab dem 4.10.2021
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/uesg/laufende-verfahren/uesg-ahr/
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Zentrale Rufnummer:
Erreichbarkeit „Aufbau Ahrtal“: 0261 120 8005

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/9480/

Wasserspiegellagen

Links:

Zentrale E-Post-Adresse:
Erreichbarkeit „Aufbau Ahrtal“: ahrtal@sgdnord.rlp.de

mailto:ahrtal@sgdnord.rlp.de

